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2 FACHBEFUND 

2.1 ALLGEMEINES 

Die einleitend im Befund angeführten und verwendeten Projektunterlagen (Beschreibungen, Pläne) sind 

Grundlage und Bestandteil des Befundes. Die Lage des Projektgebietes und das geplante Vorhaben sind 

im „Gemeinsamen Befund“ umfassend dargestellt. Die für die die Beurteilung des Schutzgutes Land-

schaft relevanten Passagen werden im Folgenden zitiert, bzw. wird, sofern möglich, auf den Basisbefund 

verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. 

 

Befund und Gutachten werden - bezogen auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen,  

 UVP-G §1(1) 1. „die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben 

und zu bewerten, die ein Vorhaben auf die Schutzgüter hat oder haben kann“, 

 UVP-G §12(4) 1. „die Auswirkungen des Vorhabens gemäß §1 nach dem Stand der Technik und 

dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften in einer umfassenden Gesamt-

schau“,  

 UVP-G §12(4) 3. Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat „Vorschläge für Maßnahmen gemäß 

§1 Abs.1 Z 3“ zu enthalten - [§1 Abs.1 Z 3: „die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von 

der Projektwerberin geprüften Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des 

Unterbleibens des Vorhabens darzulegen]“, -  

erarbeitet und beziehen sich außerdem auf das Stmk. Naturschutzgesetz 2017 - StNSchG 2017 LGBl. 

Nr.71/2017: 

§2 Allgemeine Ziele 

§2(2) Durch Schutz- und Pflegemaßnahmen im Sinn dieses Gesetzes sollen erhalten, nachhaltig gesi-

chert, verbessert und nach Möglichkeit wieder hergestellt werden: 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur- oder Kulturlandschaft 

Allgemeiner Schutzzweck (§3): 

 Bei allen Vorhaben mit erwartbaren Auswirkungen auf Natur und Landschaft ist, sofern sich eine Be-

stimmung auf Abs.1 bezieht, darauf Bedacht zu nehmen, dass dadurch… 

2. der Landschaftscharakter nicht nachhaltig beeinträchtigt werden oder  

3. das Landschaftsbild nicht nachhaltig verunstaltet wird. 

§3(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Charakters des betroffenen Landschaftsraumes ist insbe-

sondere gegeben, wenn durch den Eingriff 

1. eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeichneten Landschaftsraumes eintre-

ten wird, 

2. die Naturbelassenheit oder die naturnahe Bewirtschaftung eines Landschaftsraumes wesentlich ge-

stört wird 

 

2.2 GRUNDLAGEN UND VERWENDETE UNTERLAGEN 

 

Grundlage für die Erstellung des Gutachtens bilden: 

 Örtliche Besichtigungen des Projektgebietes und der näheren und weiteren Umgebung im Ok-

tober 2018 

Einreichunterlagen zu ABT13-11.10-392/2015 / Windpark Stanglalm, insbesondere: 

 Band 0602-2 Landschaftsbild und Erholung, erstellt von Dr. Egon Zwicker, 1140 Wien  
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 Band 0603 Raumordnung, Sach- und Kulturgüter; erstellt von  davitech GmbH, 8200 Gleisdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ordner 5 Einlage 01 Sichtbarkeitsanalyse und Visualisierungen, erstellt von Enairgy GmbH, 

8225 Pöllau 

 Erkenntnisse des VwGH wie in Kapitel 3.2 angeführt 

 Kartenmaterial Geoinformationssystem Steiermark 

Quellenverzeichnis und Literatur siehe Anhang 

 

 

2.3 KURZBESCHREIBUNG DES VORHABENS 

 

Mit Eingabe vom 21. Dezember 2015 hat die Windpark Stanglalm GmbH den Antrag auf Durchführung 

eines Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahrens nach dem UVP-G 2000 betreffend das Vorhaben 

„Windpark Stanglalm“ eingebracht.  

Die Windpark Stanglalm GmbH beabsichtigt die Errichtung des Windparks Stanglalm, bestehend aus 

insgesamt 9 Windenergieanlagen. Der Projektstandort befindet sich in den Gemeinden Stanz im Mürz-

tal, St. Barbara im Mürztal und Kindberg (alle Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) auf einer Seehöhe zwischen 

1.250 m und 1.480 m.  

Das Projektgebiet ist in der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 20. Juni 2013, mit 

der ein Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie erlassen wurde (SAPRO Windener-

gie), als Vorrangzone ausgewiesen worden und erfüllt als solches die elementaren Voraussetzungen zur 

Erzeugung von elektrischer Energie aus Windkraft. Innerhalb der Vorrangzone wurde bereits in den 

Jahren 2012 und 2013 der Windpark Hochpürschtling errichtet, der aus 9 WKAs der Type Repower 

MM92 mit einer Nabenhöhe von 100m, einem Rotordurchmesser von 92,5m und einer installierten 

Leistung von je 2,05 MW bzw. gesamt 18,45 MW besteht.  

Die neu projektierten Windenergieanlagen werden in Verlängerung des bestehenden Windparks Hoch-

pürschtling Richtung Westen auf dem von Ost nach West verlaufenden, leicht abfallenden Höhenrücken 

situiert. Der Windpark Stanglalm wird aus 9 Windenergieanlagen vom Typ Vestas V112-3.3 mit einem 

Rotordurchmesser von 112 m und einer Nabenhöhe von 119 m bestehen.  

Die installierte Leistung pro Windenergieanlage beträgt 3,3 MW; die gesamte neu installierte Leistung 

beträgt somit 29,7 MW. Die erzeugte Energie wird über eine rund 8,5 km lange, neu zu errichtende 

Kabelleitung zum Umspannwerk Hadersdorf (Kindberg) geleitet, wo die Netzeinspeisung erfolgt. Die 

Kabeltrasse verläuft über die Gemeinden Stanz im Mürztal und Allerheiligen im Mürztal (beide Bezirk 

Bruck-Mürzzuschlag) Alle vorhabensrelevanten Anlagenteile, die Zuwegung außerhalb des höherran-

gigen Straßennetzes und die Energieableitung befinden sich in der Steiermark. Die Errichtungsphase 

inkl. Fundamentierung dauert abhängig von der Witterung ca. 2 Jahre.  

Die Grenze des gegenständlichen Vorhabens bildet die Einbindung der Energieableitung in das UW 

Baumkirchen, konkret die Kabelendverschlüsse. 
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Abbildung 1: Übersicht über das Projektgebiet 

 

2.3.1 SITUIERUNG DER ANLAGEN 

Der geplante Windpark Stanglalm liegt ca. 3,5 km nördlich / nordöstlich von Stanz i.M. und ca. 3,8 km 

westlich von Kindberg. Die Standorte der WEAs erstrecken sich über vier Katastralgemeinden in drei 

Gemeinden (Stanz, Kindberg, St. Barbara im Mürztal). Alle Standorte liegen im pol. Bezirk Bruck-

Mürzzuschlag.  

Der Windpark Stanglalm wird auf dem Ost-West ausgerichteten Bergkamm von der Stanglalm Richtung 

Westen errichtet. Der höchste Punkt im Projektgebiet ist der Gipfel der Stanglalpe (1.490 m). Die Num-

merierung der WEAs erfolgt in Fortsetzung zu den bereits neun bestehenden Anlagen des WP Hoch-

pürschtling von 10 bis 18 in westlicher Richtung. Die detaillierte Verortung der Einzelanlagen ist dem 

Basisbefund zu entnehmen 

 

2.3.2 LAGE IN RELATION ZU SIEDLUNGEN  

 

Die nächstgelegenen größeren Siedlungsgebiete sind: 

 Stanz im Mürztal: Ortskern ca. 2,85 km südwestlich des WP Stanglalm,  

 Kindberg: Ortskern ca. 4,2 km westlich des WP Stanglalm, und  

 Wartberg: Ortskern ca. 3,7 km nordwestlich des WP Stanglalm.  
 
Die nächstgelegenen kleineren Siedlungsgebiete sind: 

 Stanzer Sonnberg: mind. 2,0 km süd/südwestlich des WP Stanglalm  

 Stanz-Unteralm: mind. 2,7 km südlich des WP Stanglalm, und  

 Gölk: mind. 3,6 km nordöstlich des WP Stanglalm.  
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Abbildung 2: Größere Siedlungsgebiete im Umkreis des Vorhabens 

 

In deutlich geringerer Entfernung zum geplanten WP als die geschlossenen Siedlungsgebiete liegen 

Alm- bzw. Jagdhütten und Einzelgehöfte. Das nächstgelegene dauerhaft bewohnte Gebäude ist der 

Berggasthof Stanglalm, welcher in einem Abstand von ca. 701 m situiert ist. Weitere dauerhaft be-

wohnte Gebäude in der näheren Umgebung sind die Wohnhäuser Hochörtler vlg. Unterbraunberger 

(1.025 m), Brandner vlg. Schleindl (807 m) und Grünbichler/Rinnhofer (983 m). 

In der nachfolgenden Abbildung sind die dauerhaft (dunkelblau) und nicht dauerhaft (hellblau) bewohn-

ten Gebäude im Nahbereich (bis ca. 1.000m) der geplanten WEAs abgebildet. 

 

 

Abbildung 3: Lage der Gebäude innerhalb bzw. im Randbereich des Standortraums (rote Linie: Grenze 

Standortraum, hellblaue Markierung: nicht dauerhaft bewohnte Gebäude, dunkelblaue Markierung: dau-

erhaft bewohnte Gebäude) 

Eine Auflistung sämtlicher Gebäude mit Abständen und Nutzungsstatus innerhalb eines Umkreises von 

1.000 m bzw. unmittelbar anschließend an diesen Umkreis ist in Tabelle 1 ersichtlich, die Gebäude sind 

im Fachbericht Raumordnung, Sach- und Kulturgüter auch fotografisch dokumentiert.  
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